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I. Allgemeine Bestimmungen
Art. 1 Gemeindeordnung

Die Gemeindeordnung regelt den Bestand und die Grundztige der Organisation der Poli-
tischen Gemeinde sowie die Zustéandigkeiten ihrer Organe.

Art. 2 Gemeindeart

Stadel bildet eine Politische Gemeinde.

Art. 3 Festlegung der Bezeichnung fur den Gemeindevorstand

In der Gemeinde Stadel wird der Gemeindevorstand als Gemeinderat bezeichnet.

I1. Die Stimmberechtigten
1. Politische Rechte

Art. 4 Stimm- und Wahlrecht, Wéahlbarkeit

! Die Wahlbarkeit sowie das Recht, an Wahlen und Abstimmungen der Gemeinde teilzu-
nehmen, richten sich nach der Kantonsverfassung, dem Gesetz uber die politischen
Rechte und dem Gemeindegesetz.

2 Fur die Wahl in Organe der Gemeinde ist der politische Wohnsitz in der Gemeinde erfor-
derlich. Davon ausgenommen ist die Friedensrichterin oder der Friedensrichter, die oder
der mit politischem Wohnsitz im Kanton wahlbar ist.

3 Das Initiativrecht richtet sich nach dem Gesetz Uber die politischen Rechte, das Anfra-
gerecht nach dem Gemeindegesetz.

2.  Urnenwahlen und -abstimmungen

Art. 5 Verfahren
! Der Gemeinderat ist wahlleitende Behérde. Er legt die Wahl- und Abstimmungstage fest.
2 Das Verfahren richtet sich nach dem Gesetz tber die politischen Rechte.

3 Die Durchfuihrung der Urnenwahlen und -abstimmungen ist Aufgabe des Wahlburos.

Art. 6 Urnenwahlen
An der Urne werden auf die gesetzliche Amtsdauer gewahlt:
1. die Prasidentin bzw. der Prasident und die Mitglieder des Gemeinderats,

2. die Prasidentin bzw. der Prasident und die Mitglieder der Rechnungspruifungskom-
mission,

3. die Friedensrichterin bzw. der Friedensrichter.



Art. 7 Erneuerungswahlen

Die Erneuerungswahlen der an der Urne gemass Art. 6 zu wahlenden Gemeindeorgane
werden mit leeren Wahlzetteln durchgeftihrt. Den Wahlunterlagen wird im ersten Wahl-
gang ein Beiblatt beigelegt.

Art. 8 Ersatzwahlen

Fur die Ersatzwahlen der an der Urne gemass Art. 6 zu wéhlenden Gemeindeorgane
gelten die Bestimmungen des Gesetzes Uber die politischen Rechte tber die stille Wahl.
Sind die Voraussetzungen fir die stille Wahl nicht erflllt, werden leere Wahlzettel ver-
wendet. Den Wahlunterlagen wird in diesem Fall im ersten Wahlgang ein Beiblatt beige-
legt.

Art. 9 Obligatorische Urnenabstimmung
Der Urnenabstimmung sind zu unterbreiten:
1. der Erlass und die Anderung der Gemeindeordnung,

2. die Bewilligung von neuen einmaligen Ausgaben von mehr als CHF 1'200'000.00 far
einen bestimmten Zweck und von neuen wiederkehrenden Ausgaben von mehr als
CHF 150'000.00 fur einen bestimmten Zweck,

3. Ausgliederungen von erheblicher Bedeutung, insbesondere solche, die von grosser
politischer oder finanzieller Tragweite sind,

4. der Abschluss und die Anderung von Vertragen tiber die Zusammenarbeit in Form
eines Zweckverbands, einer gemeinsamen Anstalt oder einer juristischen Person des
Privatrechts,

5. der Abschluss und die Anderung von Anschluss- und Zusammenarbeitsvertragen,
wenn die Gemeinde hoheitliche Befugnisse abgibt oder die damit zusammenhéan-
genden neuen Ausgaben an der Urne zu beschliessen sind,

6. Vertrage Uber den Zusammenschluss mit anderen Gemeinden,

7. Vertrage Uber Gebietsanderungen von erheblicher Bedeutung, insbesondere solche,
die eine Flache oder Bevolkerungszahl betreffen, die fur die Entwicklung der Ge-
meinde wesentlich sind,

8. Initiativen mit Begehren, die der Urnenabstimmung unterstehen.

Art. 10 Fakultatives Referendum

L In der Gemeindeversammlung kann ein Drittel der anwesenden Stimmberechtigten ver-
langen, dass uber einen Beschluss nachtraglich an der Urne abgestimmt wird.

2 Ausgenommen sind:

1. Geschéfte, die durch das Ubergeordnete Recht von der Urnenabstimmung ausge-
schlossen sind, insbesondere die Festsetzung des Budgets und Steuerfusses, die
Genehmigung der Rechnungen, Wahlen in der Gemeindeversammlung sowie Ver-
fahrensentscheide bei der Behandlung von Initiativen,

2. Beschlisse der Gemeindeversammlung nach Art. 15 Ziffer 1 bis 5,



3. Gemeindeversammlung
Art. 11 Einberufung und Verfahren

Fur die Einberufung, den beleuchtenden Bericht und die Geschaftsbehandlung gelten die
Vorschriften des Gemeindegesetzes.

Art. 12 Wahlbefugnisse

Die Gemeindeversammlung wahlt offen die Stimmenzéhlenden in der Gemeindever-
sammlung.

Art. 13 Rechtsetzungsbefugnisse

Die Gemeindeversammlung ist zustandig fiir den Erlass und die Anderung von wichtigen
Rechtsséatzen. Dazu gehodren insbesondere die grundlegenden Bestimmungen Uber:

1. das Arbeitsverhaltnis der Gemeindeangestellten,
2. die Entschadigung von Behdrdenmitgliedern,

3. das Polizeirecht,
4

die Grundzlige der Gebiihrenerhebung, insbesondere (ber die Art und den Gegen-
stand der Gebihr, die Grundséatze der Bemessung und den Kreis der abgabepflich-
tigen Personen.

Art. 14 Planungsbefugnisse
Die Gemeindeversammlung ist zustandig fir die Festsetzung und die Anderung:
1. des kommunalen Richtplans,

der Bau- und Zonenordnung,

2

3. des Erschliessungsplans,

4. von Sonderbauvorschriften und Gestaltungsplanen,
5

Zustimmung zu privaten Gestaltungsplanen, soweit sie erforderlich ist.



Art. 15 Allgemeine Verwaltungsbefugnisse

Die Gemeindeversammlung ist zustandig fir:

1.

die politische Kontrolle Gber Behdrden, Verwaltung und die weiteren Trager 6ffent-
licher Aufgaben,

die Behandlung von Anfragen und die Abstimmung Uber Initiativen tber Gegen-
stéande, die nicht der Urnenabstimmung nach Art. 9 unterliegen,

Ausgliederungen von nicht erheblicher Bedeutung, insbesondere solche, die nicht
von grosser politischer oder finanzieller Tragweite sind,

den Abschluss und die Anderung von Anschluss- und Zusammenarbeitsvertragen
gemass ihrer Befugnis zur Bewilligung neuer Ausgaben, sofern die Gemeinde keine
hoheitlichen Befugnisse abgibt,

die Schaffung neuer Stellen sofern damit neue Aufgaben eingeflihrt oder beste-
hende erheblich ausgebaut werden und dafir nicht der Kanton oder aus kreditrecht-
lichen Griinden ein anderes Gemeindeorgan zustandig ist,

Vertrage zu Gebietsdnderungen, die bebautes Gebiet betreffen und nicht von erheb-
licher Bedeutung sind, insbesondere solche, die nicht eine Flache oder eine Bevol-
kerungszahl betreffen, die fiir die Entwicklung der Gemeinde wesentlich sind,

die Errichtung von Eigenwirtschaftsbetrieben, soweit keine Verpflichtung durch
Ubergeordnetes Recht besteht.

Art. 16 Finanzbefugnisse

Die Gemeindeversammlung ist zustandig fir:

1.

2
3.
4

10.

die Festsetzung des Budgets,
die Festsetzung des Gemeindesteuerfusses,

die Kenntnisnahme des Finanz- und Aufgabenplans,

die Bewilligung von neuen einmaligen Ausgaben bis CHF 1'200'000 fiir einen be-
stimmten Zweck und von neuen wiederkehrenden Ausgaben bis CHF 150'000 fur
einen bestimmten Zweck, soweit nicht der Gemeinderat zustandig ist,

die Genehmigung der Jahresrechnungen,

die Genehmigung von Abrechnungen tber neue Ausgaben, die von den Stimmbe-
rechtigten an der Urne oder an der Gemeindeversammlung beschlossen worden
sind, wenn diese den bewilligten Kredit Ubersteigen oder wenn es sich um Bauten
handelt,

die Vorfinanzierung von Investitionsvorhaben,

die Verausserung und den Erwerb, sowie die Investition in Liegenschaften des Fi-
nanzvermogens im Wert von mehr als CHF 600'000,

den Tausch von Grundstiicken des Finanzvermdgens im Wert von mehr als CHF
600'000,

die Einraumung von Baurechten und die Begriindung anderer dinglicher Rechte des
Finanzvermoégens im Wert von mehr als CHF 600'000.



I11l. Gemeindebehodrden
1. Allgemeine Bestimmungen

Art. 17 Geschaftsfuhrung

Die Geschéaftsfilhrung der Gemeindebehdrden richtet sich nach dem Gemeindegesetz
und den entsprechenden Behdrdenerlassen.

Art. 18 Grundséatze der Verwaltungsorganisation

! Die Organisation der Verwaltung richtet sich nach den Grundsatzen des hierarchischen
Aufbaus, der Effizienz, Transparenz und Birgernahe. Sie bertcksichtigt, dass sich die
Verwaltungseinheiten, soweit moglich, gegenseitig unterstutzen und informieren.

2 Der Gemeinderat sorgt fur eine moglichst zeitgeméasse Verwaltungsfiihrung und koordi-
niert soweit notig die Verwaltungstatigkeit. Er entscheidet Gber Kompetenzkonflikte zwi-
schen den Verwaltungseinheiten abschliessend.

3 Dem Gemeinderat obliegt die politisch-strategische Fiihrung der Gemeindeverwaltung.

Art. 19 Offenlegung der Interessenbindungen

! Die Mitglieder von Behdrden legen ihre Interessenbindungen offen. Insbesondere geben
sie Auskunft uber:

a) ihre beruflichen Tatigkeiten,

b) ihre Mitgliedschaften in Organen und Behorden der Gemeinden, des Kantons und
des Bundes,

¢) ihre Organstellungen in und wesentlichen Beteiligungen an Organisationen des pri-
vaten Rechts.

2 Die Interessenbindungen werden veroffentlicht.

Art. 20 Beratende Kommissionen und Sachverstandige

Die Behérden kénnen jederzeit fur die Vorberatung und die Begutachtung einzelner Ge-
schéafte Sachverstéandige beiziehen oder beratende Kommissionen in freier Wahl bilden.

Art. 21 Aufgabeniubertragung an einzelne Mitglieder oder an Ausschisse

1 Die Behorden konnen jederzeit beschliessen, dass bestimmte Geschafte oder Geschéfts-
bereiche einzelnen Mitgliedern oder Ausschiissen von Mitgliedern der Behdrde zur selb-
standigen Erledigung tbertragen werden und sie legen deren Finanzkompetenzen fest.

2 Die Uberpriifung von Anordnungen und Erlassen von Mitgliedern oder Ausschiissen der
Behdrde kann innert 30 Tagen seit der Mitteilung oder Verdffentlichung schriftlich bei
der Gesamtbehdrde verlangt werden, sofern nicht ein anderes kantonales Verfahren vor-
geschrieben ist.
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2. Gemeinderat
Art. 22 Zusammensetzung

Der Gemeinderat besteht mit Einschluss der Prasidentin bzw. des Prasidenten aus sieben
Mitgliedern.

Der Gemeinderat konstituiert sich im Ubrigen selbst.

Art. 23 Aufgabenibertragung an Gemeindeangestellte

Der Gemeinderat kann Gemeindeangestellten bestimmte Aufgaben zur selbstandigen Er-
ledigung Ubertragen. Ein Erlass regelt die Aufgaben und Entscheidungsbefugnisse.

Art. 24 Wahl- und Anstellungsbefugnisse

Der Gemeinderat

1. bestimmt auf die gesetzliche Amtsdauer aus seiner Mitte:

a) die Vizeprasidentin bzw. den Vizeprasidenten des Gemeinderats

b) die 2. Vizeprasidentin bzw. den 2. Vizeprasidenten des Gemeinderats
c) die Vertretungen des Gemeinderats in anderen Organen.

2. ernennt oder wahlt in freier Wahl:

a) die Mitglieder des Wahlburos,

b) die Vertretungen der Gemeinde in Organisationen des o6ffentlichen oder privaten
Rechts, soweit das Organisationsrecht dieser Organisationen die Zustandigkeit nicht
anders regelt.

3. ernennt oder stellt an:
a) die Gemeindeschreiberin bzw. den Gemeindeschreiber,

b) die Organe der Feuerpolizei, der Feuerwehr und des Zivilschutzes, soweit die Ge-
meinde daflr allein zustéandig ist,

c) das Ubrige Gemeindepersonal, soweit nicht der Gemeindeschreiberin oder dem Ge-
meindeschreiber oder einem anderen Organ Ubertragen.



Art. 25 Rechtsetzungsbefugnisse

Der Gemeinderat ist zustandig fiir den Erlass und die Anderung von weniger wichtigen
Rechtssatzen. Dazu gehdéren insbesondere Bestimmungen Uber:

1.

2
3.
4

die Organisation des Gemeinderats im Rahmen eines Organisationserlasses,
die Organisation und Leitung der Verwaltung,
die Organisation beratender Kommissionen,

die Aufgabenibertragung an Gemeindeangestellte, soweit nicht ein anderes Organ
zustandig ist,

Gegenstande, die nicht in die Kompetenz der Gemeindeversammlung oder einer an-
deren Gemeindebehorde fallen.

Art. 26 Allgemeine Verwaltungsbefugnisse

! Dem Gemeinderat stehen untbertragbar zu:

1.
2.

© © N o

die politische Planung, Filhrung und Aufsicht,

die Verantwortung fiir den Gemeindehaushalt und ftr die ihm durch die eidgendssi-
sche und kantonale Gesetzgebung oder die Behdrden des Bundes, des Kantons und
des Bezirks Ubertragenen Aufgaben,

die Besorgung samtlicher Gemeindeangelegenheiten, soweit daflr nicht ein anderes
Organ zustandig ist,

die Vorberatung der Geschéafte der Gemeindeversammlung und der Urnenabstim-
mung sowie die Antragstellung dazu,

die Vertretung der Gemeinde nach aussen und Bestimmung der rechtsverbindlichen
Unterschriften,

die Bestimmung des amtlichen Publikationsorgans,
die Erteilung des Gemeindebiirgerrechts,
die Genehmigung der Protokolle der Gemeindeversammlungen,

die Unterstltzung des Gemeindereferendums.



2 Dem Gemeinderat stehen im Weiteren folgende Befugnisse zu, die in einem Erlass mas-
svoll und stufengerecht tbertragen werden kdnnen:

1.

a w0

der Vollzug der Gemeindebeschlisse, soweit nicht andere Organe daflr zustandig
sind,

die Besorgung der Aufgaben der Sozialbehdrde,
das Handeln fur die Gemeinde nach aussen,
die Fuhrung von Prozessen mit dem Recht auf Stellvertretung,

die Schaffung von Stellen, die fur die Erfullung bestehender Aufgaben notwendig
sind sowie die Schaffung neuer Stellen in Verbindung mit der Einfiihrung neuer Auf-
gaben im Umfang seiner Befugnis zur Bewilligung neuer Ausgaben, soweit aus kre-
ditrechtlichen Griinden kein anderes Gemeindeorgan dafir zustéandig ist,

die Aufhebung von Stellen,
die Festsetzung der Mitgliederzahl des Wahlbiros,

Vertrage zu Gebietsdnderungen, die unbebautes Gebiet betreffen und nicht von er-
heblicher Bedeutung sind, insbesondere solche, die nicht eine Flache oder eine Be-
volkerungszahl betreffen, die fur die Entwicklung der Gemeinde wesentlich sind,

der Abschluss und die Anderung von Anschluss- und Zusammenarbeitsvertragen
gemass seiner Befugnis zur Bewilligung neuer Ausgaben, sofern die Gemeinde keine
hoheitlichen Befugnisse abgibt und keine andere Gemeindebehotrde zusténdig ist,

10. die Ubrige Aufsicht der Gemeindeverwaltung,

11. die Genehmigung von Bau- und Niveaulinien.

Art. 27 Finanzbefugnisse

! Dem Gemeinderat stehen unibertragbar zu:

1.

die Bewilligung von im Budget nicht enthaltenen neuen einmaligen Ausgaben bis
CHF 150'000.00 fur einen bestimmten Zweck, héchstens bis CHF 350'000.00 im
Jahr, und von neuen wiederkehrenden Ausgaben bis CHF 30'000.00 fiir einen be-
stimmten Zweck, hotchstens bis CHF 100'000.00 im Jahr,

die Beschlussfassung tber den Finanz- und Aufgabenplan,

die Genehmigung von Abrechnungen Uber neue Ausgaben, die von den Stimmbe-
rechtigten an der Urne oder an der Gemeindeversammlung beschlossen worden
sind, sofern keine Kredituberschreitung vorliegt und es sich nicht um Bauten han-
delt.

10



2 Dem Gemeinderat stehen im Weiteren folgende Befugnisse zu, die in einem Erlass mas-
svoll und stufengerecht tbertragen werden kdnnen:

1. der Ausgabenvollzug,
2. die Bewilligung gebundener Ausgaben,

3. die Bewilligung von im Budget enthaltenen neuen einmaligen Ausgaben bis CHF
150'000 fiur einen bestimmten Zweck und neuen wiederkehrenden Ausgaben bis
CHF 30'000 fur einen bestimmten Zweck,

4. die Verausserung und den Erwerb, sowie die Investition in Liegenschaften des Fi-
nanzvermogens im Wert bis CHF 600'000,

5. der Tausch von Grundstiicken im Finanzvermdgen im Wert bis CHF 600'000

6. die Einrdumung von Baurechten und die Begriindung anderer dinglicher Rechte des
Finanzvermoégens, im Wert bis 600'000.

IV. Weitere Beh6rden und Aufgabentrager
1. Rechnungsprifungskommission (RPK)

Art. 28 Zusammensetzung

! Die Rechnungsprufungskommission besteht mit Einschluss der Prasidentin bzw. des Pra-
sidenten aus funf Mitgliedern, welche an der Urne gewahlt werden.

2 Die Rechnungsprufungskommission konstituiert sich mit Ausnahme der Prasidentin bzw.
des Préasidenten selbst.

3 Die Mitglieder der Rechnungsprifungskommission legen ihre Interessenbindungen offen.
Es gelten die Bestimmungen in Art. 19.

Art. 29 Aufgaben

! Die Rechnungsprifungskommission pruft den Finanzhaushalt und das Rechnungswesen
nach finanzpolitischen Gesichtspunkten, insbesondere Budget, Jahresrechnung, Ver-
pflichtungskredite und weitere Geschéafte von finanzieller Tragweite, Uber welche die
Stimmberechtigten entscheiden.

2 lhre Prifung umfasst die finanzrechtliche Zuléssigkeit, die rechnerische Richtigkeit und
die finanzielle Angemessenheit.

3 Sie erstattet den Stimmberechtigten dazu Bericht und stellt Antrag.

Art. 30 Herausgabe von Unterlagen

1 Mit den Antragen sind der Rechnungsprifungskommission die zugehérigen Akten vorzu-
legen.

2 Im Falle von ablehnenden Stellungnahmen oder Anderungsantragen der Rechnungsprii-
fungskommission mussen die Referentinnen und Referenten der antragstellenden Be-
hérden vorgangig angehort werden.

3 Im Ubrigen richtet sich die Herausgabe von Unterlagen und Auskiinften nach dem Ge-
meindegesetz.
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Art. 31 Prufungsfristen

Die Rechnungsprufungskommission pruft Budget und Jahresrechnung sowie die tbrigen
Geschéfte in der Regel innert 30 Tagen.

Art. 32 Finanztechnische Prifstelle

! Die Prufstelle nimmt die finanztechnische Priifung der Rechnungslegung und der Buch-
fihrung vor.

2 Sie erstattet dem Gemeinderat, der Rechnungsprifungskommission dem Bezirksrat um-
fassend Bericht Uber die finanztechnische Prufung.

3 Sie erstellt zudem einen Kurzbericht, der Bestandteil der Jahresrechnung ist.

4 Der Gemeinderat bestimmt zusammen mit der Rechnungspriifungskommission eine ge-
eignete Prufstelle.

2. Wahlbtro
Art. 33 Zusammensetzung

Das Wahlbiiro besteht mit Einschluss der Gemeindeprasidentin bzw. des Gemeindepra-
sidenten als Vorsitzende bzw. Vorsitzender aus einer vom Gemeinderat zu bestimmen-
den Anzahl von Mitgliedern.

Art. 34 Aufgaben

Das Wahlburo besorgt die ihm durch das Gesetz tber die politischen Rechte zugewiese-
nen Aufgaben.

3. Friedensrichterin bzw. Friedensrichter
Art. 35 Aufgaben und Anstellung

! Die Friedensrichterin bzw. der Friedensrichter besorgt die in der kantonalen Gesetzge-
bung festgelegten Aufgaben.

2 Das Anstellungsverhaltnis richtet sich nach den Bestimmungen Uber das Arbeitsverhéltnis
der Gemeindeangestellten.

3 Das Amtslokal wird vom Gemeinderat bestimmt.
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V. Ubergangs- und Schlussbestimmungen
Art. 36 Inkrafttreten

Der Gemeinderat bestimmt nach der Genehmigung des Regierungsrats den Zeitpunkt
des Inkrafttretens dieser Gemeindeordnung.

Art. 37 Aufhebung fruherer Erlasse

Auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Gemeindeordnung wird die Gemeindeord-
nung vom 21. Oktober 2007 mit den seitherigen Anderungen aufgehoben.

Die vorstehende Gemeindeordnung der Politischen Gemeinde Stadel wurde an der Ur-
nenabstimmung vom 27. September 2020 angenommen.

Namens der Politischen Gemeinde Stadel
Der Gemeindeprasident: Dieter Schaltegger

Der Gemeindeschreiber: Manuel Frei

Durch den Regierungsrat am 23. Dezember 2020 mit Beschluss Nr. 1295 genehmigt.

13



	Gemeindeordnung
	der Politischen Gemeinde Stadel
	I. Allgemeine Bestimmungen
	Namens der Politischen Gemeinde Stadel
	Vom Regierungsrat des Kantons Zürich am ............... mit Beschluss Nr. XXXX genehmigt. Vom Gemeinderat per XX.XX.2021 in Kraft gesetzt.



